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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

ASVG §410 Abs1 Z7;

BSVG §182;

BSVG §2 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals "Führung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebs auf eigene Rechnung

und Gefahr" kommt es nicht darauf an, dass die betre<enden landwirtschaftlich genutzten Grund=ächen bereits

endgültig in der Natur vermessen und mit eigenen Grundstücksnummern im Grundkataster eingetragen gewesen sind.

Ein land(forst)wirtschaftlicher Betrieb kann auch auf nicht gesondert vermessenen, aber in der Natur bestimmbaren

realen Teilen (nicht ideellen Anteilen - Hinweise E 20.6.2001, 95/08/0328, und E 4.10.2001, 97/08/0072)

land(forst)wirtschaftlicher Grundstücke geführt werden.
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